Aus der Arbeit der CDU-Gemeinderatsfraktion:

In seiner letzten Sitzung hat sich der Gemeinderat mit der

allgemeinen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg beschäftigt.

Dabei hat sich die CDU-Fraktion dafür ausgesprochen, 5,2 ha 

im Gewann „Sauermichel“ für eine Wohnbebauung

vorzusehen.

Die Stellungnahme des Fraktionssprechers hatte folgenden

(gekürzten) Wortlaut:

„Herr Bürgermeister, meine Damen und Herrn

mit der Fortschreibung des FNPL stellt der GR die Weichen 

für die künftige bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke, 

entsprechend den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde.

Mit dem Neubaugebiet „Alte Berg“ ist nun die letzte Fläche 

erschlossen und es geht jetzt um die Frage, in welchem Umfang neue Wohnbauflächen ausgewiesen werden sollen. 

Dabei ist der GR natürlich nicht völlig frei, sondern an gesetzliche 

Vorgaben gebunden. Sowohl das Baugesetzbuch, wie das Landesnaturschutzgesetz, aber auch der Landesentwicklungsplan 

und die Regionalplanung geben als Ziel den sparsamen und 

schonenden Umgang mit Grund und Boden vor. 

Der Möglichkeit der Nachverdichtung, der Wiedernutzbarmachung 

von Flächen, der Schließung von Baulücken ist Vorrang zu geben 

vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. Auf die 

Entwicklung des Ortskerns hat die Gemeinde in den vergangenen 

20 Jahren bereits großen Wert gelegt und dafür einiges an finanzieller

Unterstützung aufgewendet, um den Flächenverbrauch in Grenzen 

zu halten.

Andererseits sehen wir aber auch eine Verpflichtung der Gemeinde, 

für die Bevölkerung eine ausreichende und angemessene Versorgung 

mit Wohnraum zu gewährleisten und die Standortattraktivität und 

Lebensqualität zu verbessern.

Die Frage ist also, wie hoch ist der vorhersehbare Bedarf an 

Wohnflächen im Jahre 2020. Der demographische Wandel und der 

Rückgang der Bevölkerung geht auch an Baden-Württemberg und an 

Malsch nicht vorbei. Allerdings kann die Entwicklung regional sehr 

unterschiedlich sein. Jedenfalls ist die Bevölkerungsentwicklung 

auch in Zukunft abhängig davon, wie sich der Arbeitsmarkt in der 

Region entwickelt. 

Das Statistische Landesamt hat die voraussichtliche Bevölkerungs-

entwicklung für alle Stadt- und Landkreise in B-W bis zum Jahre 2025 

ermittelt. Für den Rhein-Neckar-Kreis nimmt demnach die Bevölkerung

bis 2015 noch um 0,3% zu, um dann aber bis 2025 um 1% abzunehmen. 

Das ist auf jeden Fall etwas optimistischer als die Prognose 

von – 4,75%, die das Ingenieurbüro Glup seiner Berechnung 

zugrunde legt. Zustimmen können wir der These von Herrn Glup,

dass die Zahl der Haushalte ansteigen wird, weil die Zahl der 

Single-Haushalte wächst und dass die geringere Belegungsdichte
von durchschnittlich 2,2 EW/Haushalt zu einem größeren Flächenbedarf 

führen dürfte. Den aber exakt vorher zu sagen, dürfte schwer sein.

Das Büro Glup leitet daraus einen Flächenbedarf von 2,58 ha ab, 

schlägt aber dann doch einen Bedarf von 5,34 ha für Wohnbau-

flächen vor. Das klingt zwar von der Begründung her nicht so ganz 

logisch, ist aber auch in unseren Augen von der Größenordnung her

vernünftig und vertretbar.

Einerseits sollten wir innerhalb des GVV einfach einen gewissen 

Anspruch anmelden, sonst würden die anderen umso großzügiger 

planen. Andererseits sollten wir gegenüber dem Regionalverband  

unseren politischen Willen in einem Umfang zum Ausdruck bringen, 

der notfalls auch noch Abstriche zulässt.

Vorgesehen ist das Gewann „Sauermichel“ mit 5,2 ha, das ja schon 

einmal 1995 für eine Bebauung vorgesehen war, aber abgelehnt wurde.

Für dieses Gebiet spricht die günstige Anbindung an die Hauptstraße 

und die Nähe zur Ortsmitte. Außerdem hat die Gemeinde durch 

Grunderwerb hier schon Vorleistungen erbracht und Weichen für eine verkehrsmäßige Erschließung gestellt. Dagegen spricht möglicherweise 

die Tatsache, dass es sich um ein ökologisch sensibles Gebiet handelt, 

bei dem schwerwiegende Zielkonflikte zu befürchten sind. Vielleicht muss 

die obere Bebauungsgrenze nach unten Richtung vorhandene Bebauung verschoben werden. Aber das werden die weiteren Anhörungen zeigen. 

Wir begrüßen auch die Begrenzung der Fläche auf 5,2 ha, anstatt die 

gesamte Fläche mit einzubeziehen. Aus Sicht der CDU geht der Vorschlag 

von Herrn Glup, so wie er im Plan ausgewiesen ist, in Ordnung. 

Auch die Erweiterung des Gewerbegebietes „Rot - Malsch“ jenseits 

der Bahnlinie findet unsere Zustimmung, obwohl wir die Chancen hier 

recht gering einschätzen. Das Ganze ist ja ein erster Entwurf. Es wird 

sich zeigen, welche Argumente von den verschiedensten Trägern 

öffentlicher Belange im Laufe des Verfahrens vorgebracht werden.

Grundsätzlich sind wir innerhalb der CDU der Auffassung, dass Malsch

noch eine bescheidene Bevölkerungszunahme verträgt. Aber ein

Zuwachs in den nächsten 15 – 20 Jahren über 3.600 oder 3.700 

Einwohner hinaus sollte nicht angestrebt werden. Zwar gibt es freie 

Kapazitäten in der Schule und im Kindergarten und ein höherer

Anteil an der Einkommenssteuer täte unserem Haushalt sicher 

gut. Aber weitere Neubaugebiete verteuern auch den Betrieb und 

die Unterhaltung der Infrastruktur. Abgesehen davon würde sich 

der dörfliche Charakter und die gewachsene Struktur möglicherweise 

ändern, weil der zusätzliche Bedarf nicht aus eigener Entwicklung, 

sondern nur aus Wanderungsgewinnen gedeckt werden könnte. 

Deshalb plädieren wir auch dafür, den Schwerpunkt auf die 

Innenentwicklung zu legen, d.h. Baulücken zu schließen, auch 

Bauen in der zweiten Reihe zu ermöglichen, die Qualität des 

Ortskerns durch Modernisierung und Bestandspflege weiter zu 

verbessern, wie das mit den kleinen Bebauungsplänen „Südlich

des Rathauses“ und „Posthof“ gerade geschieht.

Da gibt es durchaus noch weitere Spielräume für Nachverdichtung, 

bzw. für städtebauliche Erneuerung und Entwicklung, ohne schwer-

wiegende Eingriffe in Natur und Landschaft.

Die CDU-Fraktion stimmt dem vorgelegten Entwurf zur 

allgemeinen Fortschreibung des Flächennutzungsplans zu.“

Für die CDU-Fraktion

Walter Kenz

